
0

0

37 

Gesetz- und Verordnungsblatt

für das Land Brandenburg 

Teil I – Gesetze 

Nummer 314. Jahrgang Potsdam, den 13. März 2003 

Datum	 Inhalt Seite 

10. 	 3. 2003 Gesetz zur Zusammenführung der Liegenschafts- und Bauverwaltung 
und zur Änderung des Landesorganisationsgesetzes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 

11. 	 3. 2003 Bekanntmachung über das In-Kraft-Treten von Vorschriften 
des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrages  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 



38 Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg Teil I – Nr. 3 vom 13. März 2003 

Gesetz 
zur Zusammenführung der Liegenschafts

und Bauverwaltung und zur Änderung 
des Landesorganisationsgesetzes 

Vom 10. März 2003 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Gesetz über die Errichtung 

der Liegenschafts- und Bauämter 

§ 1 

Durch Zusammenlegung der Grundstücks- und Vermögensäm
ter und der Landesbauämter werden die Liegenschafts- und 
Bauämter als sonstige untere Landesbehörde nach § 7 Abs. 3 
des Landesorganisationsgesetzes errichtet. 

§ 2 

Die Aufgaben der Grundstücks- und Vermögensämter und der 
Landesbauämter gehen auf die Liegenschafts- und Bauämter 
über. 

Artikel 2 
Änderung des Landesorganisationsgesetzes 

Das Landesorganisationsgesetz in der Fassung der Bekanntma
chung vom 12. September 1994 (GVBl. I S. 406), zuletzt geän
dert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2001 
(GVBl. I S. 295), wird wie folgt geändert: 

In § 7 Abs. 3 werden die Wörter „die Landesbauämter“ und 
„die Grundstücks- und Vermögensämter“ durch die Wörter 
„die Liegenschafts- und Bauämter“ ersetzt. 

Artikel 3 
In-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am 15. März 2003 in Kraft. 

Potsdam, den 10. März 2003 

Der Präsident 
des Landtages Brandenburg 

Dr. Herbert Knoblich 

Bekanntmachung 
über das In-Kraft-Treten von Vorschriften 

des Vierten Rundfunkänderungsstaatsvertrages 

Nach § 2 Abs. 2 des Gesetzes zu dem Vierten Rundfunkände
rungsstaatsvertrag vom 23. März 2000 (GVBl. I S. 38) wird 
bekannt gemacht, dass Artikel 1 § 5 a Abs. 4 und § 20 Abs. 4 
sowie hinsichtlich des Teleshoppings § 44 Abs. 6 des Vierten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrages vom 31. August 1999 nach 
seinem Artikel 8 Abs. 2 Satz 2 am 1. März 2002 in Kraft getre
ten ist. 

Potsdam, den 11. Februar 2003 

Der Ministerpräsident 
des Landes Brandenburg 

Matthias Platzeck 
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